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Privater Gestaltungsplan «Mühle Recycling AG» 
- Genehmigung 

Gemeinde Neftenbach 

Lage Riet bei Neftenbach, Grundstücke Kat.-Nrn. 3347 und 3348 

Massgebende - Plan 1:500 vom 25. April 2016 
Unterlagen 	Vorschriften vom 25. April 2016 

UVB (Unterlagen zur Hauptuntersuchung) vom 10. August 2015 

Planungsbericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) 
vom 25. April 2016 

Sachverhalt 
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Neftenbach stimmte mit Beschluss vom 30. November 2016 

dem privaten Gestaltungsplan «Mühle Recycling AG» zu. Gegen diesen Beschluss wur-
den gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Winterthur vom 17. Februar 2017 
keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 21. Februar 2017 ersucht die Gemeinde 
Neftenbach um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung Die Mühle Recycling AG betreibt seit rund 50 Jahren einen Recyclingbetrieb in der 
der Planung Gemeinde Neftenbach. Das Areal liegt nach kantonalem Richtplan im Landwirtschafts- 

gebiet ausserhalb der Bauzonen. Der bestehende Recyclingbetrieb, Seuzachstrasse, Riet 
in Neftenbach (z.Z. Hs. Mühle Recycling AG) ist zur Standortsicherung im regionalen 
Richtplan der Region Winterthur und Umgebung (RRB Nr. 1071/2016) festgelegt. 

Die abfallrechtliche Betriebsbewilligung für den Betrieb einer Bausperrgutsortierung 
wurde mit Bewilligung des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) vom 	25. 
September 2014 bis zum 31. Dezember 2015 verlängert, mit der Aufforderung bis zum 
31. März 2015 den Nachweis zu erbringen, dass die Bausperrgutsortierung den Stand der 
heutigen Technik einhält. 

Das massgebliche Verfahren für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist das Ge-
staltungsplanverfahren. Die UVP-Pflicht ist aufgrund der Ziffer 40.7a (Abfallanlagen) des 
Anhangs der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) gegeben. 

Erwägungen 
A. 	Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 
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B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung Mit dem privaten Gestaltungsplan Mühle Recycling AG werden die für die Weiterentwick-

der Vorlage lung des Recyclingbetriebs erforderlichen Festlegungen in Form von Baufeldern, Lager-, 
Verkehrs- und Freiflächen umgesetzt. Das Vorhaben entspricht den Vorschriften über den 
Schutz der Umwelt. Der Perimeter umfasst alle funktional mit dem Betrieb zusammen-
hängenden Flächen auf den Grundstücken Kat.-Nrn. 3347 und 3348. Für die Projektie-
rung wird ein angemessener Spielraum offengehalten. Die landschaftliche Einordnung 
wird durch eine gute Durchgrünung und Sichtschutzbepflanzung gewährleistet. Die be-
stehende Böschungsbestockung auf dem Strassengrundstück entlang der Seuzach-
strasse wurde als Staub- und Sichtschutz vertraglich gesichert. 

Ergebnis UVP Im Rahmen des privaten Gestaltungsplanverfahrens wurde durch die Bauherrschaft ein 
Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) erstellt. Die im Rahmen des Mitberichtsverfahrens 
der Koordinationsstelle für Umweltschutz (KofU) gestellten Anträge (UVP Ref. Nr. 0397-2) 
wurden in geeigneter Form im Gestaltungsplan berücksichtigt. 

Lrgebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 12. August 2015 gestellten An-
trägen wurde entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümerin (unter Vorbehalt 
von Dispositiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen 
die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten und Verbänden der 
Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid 
von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 4 und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

1. 	Der private Gestaltungsplan «Mühle Recycling AG», welchem die Gemeindever-
sammlung mit Beschluss vom 30. November 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 1'100.80 (106 528/83100.40.100) 
und wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 
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IV. Die Gemeinde Neftenbach wird eingeladen 

- Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu 
veröffentlichen 

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekurs-
gericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu 
lassen 

V. Mitteilung an 

- Gemeinde Neftenbach (unter Beilage von drei Dossiers) 

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Walter Leisinger AG, Strehlgasse 21, 8472 Seuzach (Nachführungsstelle) 

- Hs. Mühle Recycling AG, Seuzacherstrasse 117, 8412 Riet-Neftenbach 
(Rechnungsadressatin) 

VERSENDET AM 1 0, MAI 2017 
Amt für 
Raurnentwicklung 
Für, den Auszug: 

 

















































































































Nr. 27, Freitag, 07. Juli 2017    Meldungsnummer: 00202547

Bauten und baurechtliche Planungen

Nutzungsplanung / Sondernutzungsplanung
 Privater Gestaltungsplan Hs. Mühle Recycling AG
Bekanntmachung des Inkraftretens:

Neftenbach. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am
09.05.2017 verfügt:

Der Private Gestaltungsplan "Hs. Mühle Recycling AG", welchem die Gemeindever-
sammlung Neftenbach mit Beschluss vom 30.11.2016 zugestimmt hat, wird geneh-
migt.

Der Gestaltungsplan wurde am 09.12.2016 und die Genehmigung am 19.05.2017
mit Rechtsmittelbelehrung publiziert. Dagegen wurde kein Rechtsmittel ergriffen.

Der Gestaltungsplan Hs. Mühle Recycling AG tritt mit dieser Publikation in Kraft.

Gemeinde Neftenbach

00202547
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